
 

* Limited unterliegt deutschem Insolvenzrecht 
 
Britische "Limited by shares (Limited)" mit Geschäfts-
mittelpunkt in Deutschland unterliegen dem deutschen 
Insolvenzrecht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ein Insolvenzantrag muss somit binnen drei Wochen nach Eintritt der Zahlungsun-
 fähigkeit bzw. Überschuldung beim zuständigen Registergericht gestellt werden. 
  
  
 Kommt der Director einer Limited dieser Pflicht nicht nach, drohen ihm die Haftung aus 
 dem Privatvermögen oder sogar strafrechtliche Sanktionen. 
 
 
 
 
Mit Inkrafttreten der GmbH-Reform Anfang November 2008 sind im Falle einer Insolvenz auch aus-
ländische Unternehmensformen mit Hauptsitz in Deutschland dazu verpflichtet, die (drohende) Insol-
venz beim zuständigen Registergericht anzuzeigen.  
 
 
 Diese Insolvenzantragspflicht ist gem. § 15 Insolvenzordnung (InsO) 
 rechtsformunabhängig und gilt deshalb auch für die Limited.  
 
 Sie entspricht den europarechtlichen Vorgaben und wird in Art. 3 Abs. 1  
 der Europäischen Insolvenzverordnung (EuInsVO) geregelt.  
 
 Danach ergibt sich die Zuständigkeit der Gerichte stets anhand des  
 Interessenmittelpunktes des Schuldners.  
 
 
  Dieser ist bei einer hauptsächlich in Deutschland tätigen Limited  
  der Sitz der Hauptverwaltung in Deutschland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Dieser Newsletter wurde zitiert aus der GründungsStartothek: www.startothek.de  

Die Fa. GüssVita ist akkreditierter Startothek-Berater und unterstützt darüber 
Gründungsvorhaben und Gründungssicherungsmaßnahmen im Rahmen geförderter Beratungen.  
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GüssVita Kompetenzzentrum (seit 1998) 
Das GüssVita Kompetenzzentrum in Allendorf/Lda., mit den Repräsentanzen in Gladenbach,  
Bad Nauheim, Bad Blankenburg, Stuttgart und Radolfzell bietet geprüfte Beratungsleistungen  
und IT-Lösungen für Unternehmen und Gründer aus Handel, Industrie, Handwerk, Dienstleis- 
tung und Non-Profit-Organisationen an.  
 
Ein Team aus firmenzugehörigen Mitarbeitern und Beratern, Berater der Kompetenz-Partner  
und Spezialisten externer Partner setzen sich für den Erfolg der Mandanten des Kompetenz- 
Zentrums ein.  
 
Das Beratungsportfolio für Unternehmensberatung, StartUp, HoGa Beratung, Messeorganisa- 
tion und Art & Medienberatung ergänzt das inhabergeführte Unternehmen mit umfassenden IT-
Serviceleistungen, die betriebswirtschaftliche und technologische Kompetenz zum nachhaltigen 
Nutzen der Mandanten vereinen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GüssVita-Grundsätzliches: 

Die Erstellung eines Newsletters, und /oder das Zitieren aus den angegebenen Quellen begründet keine Handlungsempfehlung, 
noch kann daraus stillschweigend eine solche abgeleitet werden.  Eine Haftung auf Vollständigkeit und Richtigkeit der zugrunde 
liegenden Daten, auch Dritten gegenüber, kann nicht übernommen werden. Benannte Rechtsbeziehungen wurden nicht 
geprüft. Eine Haftung für Folgen einer Weitergabe dieser Ausarbeitung an Dritte wird von GüssVita nicht übernommen. Eine 
rechtliche Wertung, weder über die Vergangenheit, noch für die Zukunft, wird durch GüssVita nicht abgegeben. Rechtliche 
Fragen werden hierin nicht abschließend beantwortet, noch deren Auswirkungen, auch für die Zukunft, beantwortet. Die 
Ausarbeitung stellt weder eine steuerliche oder rechtsanwaltliche Beratung dar. Eine Vervielfältigung dieser Veröffentlichung 
darf nur von Güss Vita vorgenommen werden. Weitere Verteiler sind GüssVita zuvor zu benennen. Ein Abdruck oder das 
Zitieren aus dem Newsletter ist dann erlaubt, wenn die Fa. GüssVita darüber in Kenntnis gesetzt wird und die Quelle* 
(*GüssVita; Alfons Güss - Diplom Betriebswirt; info@guessvita.de) entsprechend benannt wird. Einer Veröffentlichung in 
anderen Publikationen oder im Internet wird hiermit ausdrücklich widersprochen.  


